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(4) Der Vollzug von Freiheitsstrafen an Militärpersonen und von Straf
arrest kann bei militärischer Notwendigkeit durch die Organe des Mini
steriums für Nationale Verteidigung erfolgen.

(5) Die Einzelheiten des Vollzuges der Strafen mit Freiheitsentzug 
regelt das Strafvollzugs- und Wiedereingliederungsgesetz; die Einzelheiten 
der Verwirklichung der anderen Maßnahmen strafrechtlicher Verant
wortlichkeit regeln besondere Durchführungsbestimmungen.

§ 340
Durchsetzung von Urteilen

(1) Urteile können erst durchgesetzt werden, wenn sie rechtskräftig 
sind. Dies gilt auch für Beschlüsse über die Verwirklichung von Maßnah
men der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.

(2) Das Gericht erster Instanz leitet die Durchsetzung auf Grund einer 
mit der Bescheinigung der Rechtskraft versehenen beglaubigten Abschrift 
der Urteils- oder Beschlußformel ein.

§ 341
Anrechnung der Untersuchungshaft

Dem Angeklagten ist die gesamte Untersuchungshaft beim Vollzug einer 
Strafe mit Freiheitsentzug anzurechnen.

§ 348 
Todesurteile

(1) Die Vollstreckung eines Todesurteils ist nicht zulässig, solange über 
ein Gnadengesuch für den Verurteilten nicht entschieden worden ist.

(2) An Frauen, die zur Zeit der Tat, der Verurteilung oder des für die 
Vollstreckung bestimmten Zeitpunktes schwanger sind, wird die Todes
strafe auch nach der Entbindung nicht vollstreckt.

(3) An Geisteskranken darf die Todesstrafe nicht vollstreckt werden.

§ 349
Strafaussetzung auf Bewährung

(1) Das Gericht hat unter den Voraussetzungen des § 45 Absatz 1 des 
Strafgesetzbuches den Vollzug der Freiheitsstrafe auszusetzen.

(2) Beträgt die Freiheitsstrafe mehr als sechs Jahre, darf eine Ausset
zung des Strafvollzuges erst erfolgen, wenn mindestens die Hälfte der 
Strafe verbüßt ist.

(3) Ist durch die Straftat ein materieller Schaden verursacht worden, 
soll dem Verurteilten auferlegt werden, nach besten Kräften den Schaden 
wiedergutzumachen.
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